
 
 
 
 
 

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB 

 

Als kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft sind wir gemäß § 289 Abs. 5 HGB verpflichtet, die wesentlichen 
Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungspro-
zess zu beschreiben und zu erläutern. 

Wir verstehen das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem als umfassendes System und lehnen uns an 
die Definitionen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, zum rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystem und zum Risikomanagementsystem an. Unter einem internen Kontrollsystem 
werden danach die von dem Management im Unternehmen eingeführten Grundsätze, Verfahren und Maß-
nahmen verstanden, die gerichtet sind auf die organisatorische Umsetzung der Entscheidungen des Manage-
ments  

• zur Sicherung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit (hierzu gehört auch der 
Schutz des Vermögens, einschließlich der Verhinderung und Aufdeckung von Vermögensschädigungen), 

• zur Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der internen und externen Rechnungslegung sowie 

• zur Einhaltung der für das Unternehmen maßgeblichen rechtlichen Vorschriften. 

Das Risikomanagementsystem beinhaltet die Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen und Maßnahmen 
zur Risikoerkennung und zum Umgang mit den Risiken unternehmerischer Betätigung. 

Im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse der Gesellschaft und der einbezogenen Unternehmen sowie 
den Konzernrechnungslegungsprozess sind bei der XING AG folgende Strukturen und Prozesse implementiert: 

Der Vorstand trägt die Gesamtverantwortung für das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem im Hin-
blick auf die Rechnungslegungsprozesse der Gesellschaft und der in den Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen sowie den Konzernrechnungslegungsprozess. Über eine definierte Führungs- bzw. Berichtsorganisa-
tion sind grundsätzlich alle in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften eingebunden. Im Rahmen 
dieser Berichtsorganisation werden dem Vorstand (laufend) Informationen über folgende Maßnahmen zur Ver-
fügung gestellt: Festlegung der Risikofelder, die zu bestandsgefährdenden Entwicklungen führen können; Risi-
koerkennung und Risikoanalyse; Risikokommunikation; Zuordnung von Verantwortlichkeiten und Aufgaben; 
Einrichtung eines Überwachungssystems; Dokumentation der getroffenen Maßnahmen. Des Weiteren wird in 
dieser Berichtsorganisation festgelegt, dass wesentliche Risiken bei Eintritt unverzüglich an den Konzernvor-
stand gemeldet werden. 

Die Grundsätze, die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Prozesse des rechnungslegungsbezogenen in-
ternen Kontroll- und Risikomanagementsystems sind konzernweit in Richtlinien und Organisationsanweisun-
gen niedergelegt, die in regelmäßigen Abständen an aktuelle externe und interne Entwicklungen angepasst 
wird. 

• Im Hinblick auf die Rechnungslegungsprozesse der einbezogenen Unternehmen und den Konzernrech-
nungslegungsprozess erachten wir solche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagementsys-
tems als wesentlich, die die Konzernbilanzierung und die Gesamtaussage des Konzernabschlusses ein-
schließlich Konzernlagebericht maßgeblich beeinflussen können. Dies sind insbesondere die folgenden 
Elemente: 

• Identifikation der wesentlichen Risikofelder und Kontrollbereiche mit Relevanz für den konzernweiten 
Rechnungslegungsprozess; 

• Monitoringkontrollen zur Überwachung des konzernweiten Rechnungslegungsprozesses und deren Er-
gebnisse auf Ebene des Konzernvorstands und auf Ebene der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Gesellschaften; 

• präventive Kontrollmaßnahmen im Finanz- und Rechnungswesen des Konzerns und der in den Kon-
zernabschluss einbezogenen Gesellschaften sowie in operativen, leistungswirtschaftlichen Unterneh-
mensprozessen, die wesentliche Informationen für die Aufstellung des Konzernabschlusses einschließ-
lich Konzernlagebericht generieren, inklusive einer Funktionstrennung und von vordefinierten Geneh-
migungsprozessen in relevanten Bereichen; 

• Maßnahmen, die die ordnungsmäßige EDV-gestützte Verarbeitung von konzernrechnungslegungs-
bezogenen Sachverhalten und Daten sicherstellen. 

• Die Aufgaben des internen Revisionssystems zur Überwachung des konzernrechnungslegungsbezogenen 
internen Kontroll- und Risikomanagementsystems werden nicht durch eine Stabsabteilung "Interne Re-



 
 
 
 
 

vision", sondern durch die Abteilungen Controlling und Rechnungswesen durchgeführt. Darüber hinaus 
hat der Aufsichtsrat zusätzliche Prüfungshandlungen durch den Abschlussprüfer durchführen lassen. 

• Der Konzern hat darüber hinaus in Bezug auf den konzernweiten Rechnungslegungsprozess ein Risiko-
managementsystem implementiert, das Maßnahmen zur Identifizierung und Bewertung von wesentli-
chen Risiken sowie entsprechende risikobegrenzende Maßnahmen enthält, um die Ordnungsmäßigkeit 
des Konzernabschlusses sicherzustellen.  

Mit den eingerichteten Prozessen, Systemen und Kontrollen ist nach Auffassung des Vorstands hinreichend 
gewährleistet, dass die Rechnungslegungsprozesse im Einklang mit den International Financial Reporting 
Standards (IFRS), dem HGB sowie anderen rechnungslegungsrelevanten Regelungen und Gesetzen erfolgen 
und zulässig sind.  

Vorstand und Aufsichtsrat prüfen außerdem kontinuierlich Möglichkeiten, die Abläufe des Risikomanage-
mentsystems weiterzuentwickeln. 

Hamburg, im April 2011  

 

 

Der Vorstand 


